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Neuste Volksabstimmungen im
Bereich Sicherheitspolitik

Seitdem die Bundesverfassung von 1848 in Kraft ist, hat das Schweizer Volk bis Ende Juni
2007 zu insgesamt 529 Volksabstimmungen Stellung beziehen können, davon sind 48 aus dem
Bereich Sicherheitspolitik, inklusive die Verfassungsabstimmungen (Vgl. Wolf Linder, Christian

Bolhger, Yvan Riehe (Hrsg.), Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848

bis 2007, Verlag Haupt, Bern 2010). Bis heute wird es gegen 550 Mal sein, dass die Meinung
des Souveräns zu einer Sachvorlage befragt wurde. In den letzten Jahren ist eine Zunahme der

Anzahl und der jährlich durchgeführten Volksabstimmungen unverkennbar, man spricht von
einer „Initiativenflut" Dies könnte auch mit der seit der Einführung von Initiative und Referendum

stets gleichgebliebenen Zahl der dafür notwendigen Stimmberechtigten zu tun haben, bei
zunehmender Anzahl der stimmfähigen Bevölkerung. Vier Typen von Abstimmungen sind zu
unterscheiden' Fakultatives Referendum, Gegenvorschlag, Volksimtiative und Obligatorisches
Referendum.

Seit 1989 sind folgende Volksabstimmungen im engeren Bereich der Sicherheitspohtik dem

Volk zur Abstimmung vorgelegt worden:

26.11.1989 Volksimtiative «für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Friedens¬

politik»; abgelehnt
02.06.1991 Revision Militärstrafgesetz (MStG); angenommen
17 05.1992 Bundesbeschluss über die Einführung eines Zivildienstes für Dienstverweigerer;

angenommen
06.06.1993 Völksinitiative «40 Waffenplatze sind genug - Umweltschutz auch beim Militär»;

abgelehnt
06.06.1993 Volksimtiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge»; abgelehnt
12.06.1994 Bundesgesetz über schweizerische Truppen für Friedenserhaltende Operationen

(BTFO); abgelehnt
10.03 1996 Bundesbeschluss über die Aufhebung der kantonalen Zuständigkeit im Bereich

der persönlichen Ausrüstung der Armeeangehörigen; abgelehnt
08.06 1997 Völksinitiative «für ein Verbot der Kriegsmaterialausfuhr», abgelehnt
08.06.1997 Bundesbeschluss über die Aufhebung des Pulverregals; angenommen
07.06 1998 Volksinitiative «S.o S. - Schweiz ohne Schnüffelpohzei»; abgelehnt
18.04 1999 Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfassung; angenommen
26.11 2000 Volksimtiative «Sparen beim Militär und der Gesamtverteidigung - fur mehr

Frieden und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze»; abgelehnt
10 06.2001 Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Bewaffnung);

angenommen
10.06.2001 Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Ausbildungszu-

sammenarbeit); angenommen
02 12.2001 Volksimtiative «für eine glaubwürdige Sicherheitspohtik und eine Schweiz ohne

Armee»; abgelehnt
02 12.2001 Volksimtiative «Solidarität schafft Sicherheit; Für einen freiwilligen zivilen

Friedensdienst (ZFD)»; abgelehnt
18.05.2003 Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Armee XXI);

angenommen
18.05 2003 Bundesgesetz über den Bevolkerungsschutz und den Zivilschutz; angenommen
28.11 2004 Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-

teilung zwischen Bund und Kantonen (NFA); angenommen
24.02.2008 Volksimtiative «gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten»; abgelehnt
29 11.2009 Volksimtiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten»; abgelehnt
13.02.2011 Volksimtiative «für den Schutz vor Waffengewalt»; noch offen.

Von 22 erwähnten Volksabstimmungen sind 9 angenommen und 12 abgelehnt worden; eine

Abstimmung ist noch offen.
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